
 Gebührenverzeichnis   
   
1. Allgemeine Gebühren  
1.1 Ausstellung eines Kammermitgliedsausweises gebührenfrei 
1.2 Mahnung zur Erfüllung satzungsmäßig bestimmter Anzeige- und 

Mitteilungspflichten  
 1. Mahnung gebührenfrei 
 2. Mahnung 25 EUR 
1.3 Beglaubigungen 25 EUR 
1.4 Wiederholungsausstellung von Urkunden, Zertifikaten u. a. 

(Zweitschrift) 50 EUR 
1.5 Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung 25 - 50 EUR 
   
2. Rezeptsammelstellen  

 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Erlaubnis zum 
Unterhalten einer Rezeptsammelstelle 100 EUR 

   

3. Dienstbereitschaft  
3.1 Verfügung über die Befreiung von der Dienstbereitschaft nach § 23 

Absatz 1 Apothekenbetriebsordnung gebührenfrei 
3.2 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages zur Befreiung von der 

Dienstbereitschaft wegen eines berechtigten Grundes nach § 23 
Absatz 2 Apothekenbetriebsordnung 0 - 50 EUR 

3.3.1 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Diensttausch 50 EUR 
3.3.2 - bei Antragstellung bis einen Monat vor Quartalsbeginn für das 

folgende Quartal 25 EUR 
3.3.3 - bei Antragstellung innerhalb von 14 Tagen nach Aufhebung einer 

Befreiungsverfügung gebührenfrei 
3.4 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages nach § 23 Absatz 3 

Apothekenbetriebsordnung (Rufbereitschaft) 60 EUR 
   

4. Qualitätsmanagement  
4.1 Bearbeitung eines Antrages auf Zertifizierung und Handbuchprüfung 500 - 800 EUR 
4.2.1 Bearbeitung eines Antrages auf Zertifizierung und Handbuchprüfung 

bei einer Filial- oder Zweigapotheke 500 - 800 EUR 
4.2.2  - bei gleichzeitiger Beantragung mit der Hauptapotheke 400 - 700 EUR 
4.3 Bearbeitung eines Antrages auf Rezertifizierung und Handbuchprüfung 400 - 700 EUR 
4.4.1 Bearbeitung eines Antrages auf Rezertifizierung und Handbuchprüfung 

bei einer Filial- oder Zweigapotheke 400 - 700 EUR 
4.4.2 - bei gleichzeitiger Beantragung mit der Hauptapotheke 300 - 600 EUR 
4.5 jede weitere Prüfung eines überarbeiteten Handbuches 300 - 600 EUR 
4.6 Audit 500 - 800 EUR 
4.7 Nachaudit 500 - 800 EUR 
4.8 Bescheidung eines Antrages auf Zertifizierung/Rezertifizierung gebührenfrei 
   

5. Fortbildung  
5.1 Gebühr für die Teilnahme an einer von der Landesapothekerkammer 

durchgeführten Fortbildungsveranstaltung je Tag 0 - 200 EUR 
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5.2 Erteilung eines Zertifikates im Rahmen der zertifizierten Fortbildung gebührenfrei 
5.3 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Anerkennung einer 

Fortbildungsveranstaltung nach Fortbildungspunkten 50 - 500 EUR 
5.4 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Ausstellung eines 

Fortbildungszertifikates 0 - 15 EUR 
   

6. Weiterbildung  
6.1 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Zulassung zur 

Weiterbildungsstätte gebührenfrei 
6.2 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Ermächtigung zum 

Weiterbildungsleiter gebührenfrei 
6.3 Gebühr für die Teilnahme an einer von der Landesapothekerkammer 

Brandenburg durchgeführten Weiterbildungsveranstaltung je Tag 150 - 500 EUR 
6.4 Bestätigung des Weiterbildungsbeginns gebührenfrei 
6.5 Bestätigung der im Kammerbezirk geleisteten Weiterbildungszeit gebührenfrei 
6.6.1 Abnahme einer Prüfung oder Wiederholungsprüfung zur Feststellung 

der erfolgreichen Weiterbildung 250 - 500 EUR 
6.6.2 - von eigenen Kammerangehörigen bei Antragstellung auf Zulassung 

zur Prüfung unter Einreichung der vollständigen Unterlagen innerhalb 
von sechs Monaten nach Ablauf der Mindestweiterbildungszeit zum 
Erlangen der Gebietsbezeichnung 

 
 
 

150 EUR 
6.7 Erteilen einer Anerkennung über das Recht zum Führen einer 

Bezeichnung gebührenfrei 
6.8 Ausstellung einer Bestätigung über die Ablegung einer Prüfung gebührenfrei 
6.9 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Anerkennung eines 

abweichenden Weiterbildungsganges 0 - 250 EUR 
6.10 Bearbeitung und  Bescheidung eines Antrages bei Weiterbildung 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 100 - 250 EUR 
6.11 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages zum Führen einer 

gleichgestellten Bezeichnung 15 EUR 
   
7. Erstattung von Gutachten 500 - 2000 EUR 
   
8. Ausbildung für Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte  
8.1 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Eintragung eines 

Berufsausbildungsvertrages bei der Landesapothekerkammer 
Brandenburg gebührenfrei 

8.2 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf 
Verkürzung/Verlängerung der Ausbildungszeit gebührenfrei 

8.3 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf Zulassung zur 
Abschlussprüfung gebührenfrei 

8.4 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages auf vorzeitige Zulassung 
zur Abschlussprüfung gebührenfrei 

8.5.1 Abnahme einer Abschlussprüfung einschließlich der Ausstellung des 
Zeugnisses in deutscher Sprache 50 EUR 

8.5.2  Übersetzung des Zeugnisses englisch- oder französischsprachig 15 EUR 
8.5.3  Bescheinigung über das Ergebnis berufsschulischer Leistungs-

feststellungen auf Antrag 15 EUR 
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8.6 Abnahme einer Zwischenprüfung 25 EUR 
8.7 Abnahme einer Wiederholungsprüfung 25 EUR 
8.8.1 Bearbeitung eines Antrages auf Berufsanerkennung nach dem BQFG 300 - 500 EUR 
8.8.2 Bescheidung eines Antrages auf Berufsanerkennung nach dem BQFG gebührenfrei 
8.8.3 Qualifikationsanalyse 150 EUR 
   
9. Heimversorgung  

9.1 Bearbeitung und Bescheidung eines Antrages zur Genehmigung eines 
Heimversorgungsvertrages nach § 12a ApoG  

9.1.1 - unter Verwendung von bereits geprüften Musterverträgen 100 EUR 
9.1.2 - bei Heimträger- oder Inhaberwechsel 15 EUR 
9.1.3 - in sonstigen Fällen 150 EUR 
9.2 Prüfung einer Änderungs- und/oder Ergänzungsvereinbarung eines 

genehmigten Vertrages 50 EUR 
   
10. Sonstige Leistungen  
 Für sonstige Leistungen aufgrund von Anträgen bestimmt sich die Gebühr nach dem 

Aufwand für die Leistung. 
10.1 Leistung mit einem Aufwand bis zu ½ Stunde 25 EUR 
10.2 je weitere angebrochene ½ Stunde 25 EUR 

 

Artikel 2 

 

Die vorstehende Erste Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt für Brandenburg in Kraft. 

Genehmigt. 

Potsdam, den 31. Januar 2014 

Ministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 

Im Auftrag 

Kathrin Küster  (Siegel) 
 
Die vorstehende Erste Satzung zur Änderung der Gebührenordnung der Landesapotheker-
kammer Brandenburg wird hiermit ausgefertigt und ist im Amtsblatt des Landes Brandenburg 
und im Mitteilungsblatt der Landesapothekerkammer Brandenburg zu veröffentlichen. 

Potsdam, den 17. Februar 2014 

Jens Dobbert 
Präsident der Landesapothekerkammer Brandenburg 
 


